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Geschäftsordnung Vorstand
Klartext für Kinder e.V. – Aktiv gegen Kinderarmut
1. Allgemeines
Entsprechend §.7 der Satzung des Vereins gibt sich der Vorstand nachfolgende Geschäftsordnung. Sie regelt die 

-
Organisation der Vorstandsarbeit

-
Ablauforganisation der Sitzungen

- 
Rechte, Pflichten und Aufgaben der Vorstandsmitglieder

2. Organisation der Vorstandsarbeit
Vorstand
Er trifft die Vereinsentscheidungen unter Beachtung der Satzung sowie der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Aufgaben der Vorstandsmitglieder
Die Übertragung von einzelnen Aufgaben für Vorstandsmitglieder ergibt sich aus der Satzung sowie aus den Beschlüssen des Gesamtvorstandes. Die Vorstandsmitglieder repräsentieren den Verein und haben ihre Aufgaben im Interesse aller Mitglieder gewissenhaft im Sinne der Vereinssatzung zu erfüllen.
Delegation von Aufgaben
Der Vorstand kann, insbesondere vor dem Hintergrund ortsbezogener Aufgaben und Entscheidungen seine Arbeit oder Entscheidungen delegieren z.B. in:

- 
vorstands- oder vereinsinterne Arbeitsgruppen,

- 
an einzelne Vereinsmitglieder

- 
an (insbesondere soziale) Dienstleistungsorganisationen
Entscheidungsbefugnisse
Entscheidungsbefugnisse insbesondere bei Finanzentscheidungen werden durch den Gesamtvorstand festgelegt
Als solche Entscheidungen werden festgelegt:
Entscheidungen über die Förderung von Armut betroffener Kinder und Jugendlichen lt. Satzungsziel werden in der Regel wie folgt getroffen:

Förderungen bis
150,-€ durch das örtl. Jugendamts Vorstandsmitglied und den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer oder ein bestimmtes Vorstandsmitglied
Förderungen bis
500,-€ durch den Vorsitzenden, den Geschäftsführer und  durch einen durch den Vorstand bestimmten Beisitzer

Förderungen über
750,-€ durch den Vorstand
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3. Sitzungsorganisation
3.1 Umfang der Sitzungen
Vorstandsitzungen finden mindestens 4 Mal jährlich statt. 

Der Vorstand legt die Termine für die ordentlichen Vorstandssitzungen bis zum Ende eines jeden Jahres für das kommende Jahr fest.
Auf Wunsch des Vorsitzenden oder 1/3 der Vorstandsmitglieder können mit entsprechender Begründung ebenfalls weitere Sitzungen einberufen werden.
3.2 Einladung /Tagesordnung/

Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden (im Verhinderungsfall durch dessen Vertreter) in Abstimmung mit dem Geschäftsführer unter Mitteilung der Tagesordnung  schriftlich per Brief, e-mail. oder Fax. Sie soll den Teilnehmern spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugestellt worden sein.


Zu außerordentlichen Sitzungen ist auch eine kurzfristigere Einladung zulässig.

Jedes Vorstandsmitglied informiert den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer wenn sie / er an einer Teilnahme gehindert ist.

Der Vorsitzende schlägt die Tagesordnung vor und teilt sie in der Einladung mit. Jedes Vorstandmitglied kann Vorschläge zur TO beim Vorsitzenden oder in der Sitzung einreichen.

3.3 Öffentlichkeit / Vertraulichkeit 

Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann über die Einladung weiterer Personen in die Sitzung entscheiden. Die im Rahmen der Vorstandssitzung beratenen Angelegenheiten sind insbesondere vor dem Hintergrund persönlicher Daten vertraulich zu behandeln.

3.3 Beschlussfähigkeit

Der Vorstand ist bei ordentlich einberufenen Vorstandssitzungen beschlussfähig, wenn mindestens fünf Vorstandsmitglieder, darunter mindestens ein Vorsitzender anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist vor Beginn der Sitzung festzustellen.
3.4 Sitzungsleitung

Die Sitzungsleitung obliegt dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall seinem Stellvertreter.
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3.5 Tagesordnung /Beratungsgegenstand 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Vorstandssitzung die Tagesordnung vor und stellt das  Einverständnis des Vorstandes her. Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit Tagesordnungspunkte ergänzen, absetzen oder vertagen.
3.6 Worterteilung 


Der Vorsitzende erteilt in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort.



Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind sofort zu behandeln.
3.7 Anträge /Abstimmungen / Beschlüsse

Zur Abstimmung sind nur die in der Vorstandssitzung anwesenden Mitglieder des Vorstandes abstimmungsberechtigt. Stimmrechtübertragungen sind nicht zulässig.
Abstimmungen erfolgen in der durch den Sitzungsleiter bestimmten Form. (Handzeichen, Zuruf, unwidersprochenes Einvernehmen, schriftlich, geheim auf Antrag).
Der Vorstand entscheidet über Anträge mit einfacher Mehrheit.

Im Falle der Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach nochmaliger Beratung einmal wiederholt. 
Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn zwei Drittel der Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich, per Fax oder e-post erklären. Derartig getroffene Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen, von den beiden Vorsitzenden zu unterzeichnen und in der nächsten Vorstandssitzung zu beschließen und zu bestätigen.

3.8 Wahlen

Bei der Bestellung / Wahl von Vorstands- oder Vereinsmitgliedern in Arbeitsgruppen des Vereins oder Gremien Dritter entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit

3.9  Niederschrift

Über jede Vorstandssitzung wird durch den Schriftführer eine Niederschrift gefertigt. Dieser wacht auch darüber, dass sich die Sitzungsteilnehmer in eine Teilnehmerliste eintragen. Diese wird der Niederschrift beigefügt und jedem Vorstandmitglied zugestellt.
Das Sitzungsprotokoll soll mindestens enthalten:

· den Tagesordnungspunkt

· Kurzdarstellung des Sachverhalts / des Beratungsverlaufs

· Beschlussfassung mit Abstimmungsergebnis

· Arbeitsaufträge an sogen. „ Kümmerer“
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4.
Zuständigkeiten und Aufgaben von Vorstandsmitgliedern
1. Vorsitzender

2. stellv. Vorsitzender
3. Geschäftsführer
4. Schriftführer
5. Kassierer
6. Beiratsmitglied Jugendamt Moers


7. Beiratsmitglied Jugendamt Kamp-Lintfort

8. Beiratsmitglied Jugendamt  Kreis Wesel

9. Beiratsmitglieder  9 -14
 (Zuständigkeiten und Aufgaben werden gesondert aufgeführt, beraten und dokumentiert)

5.
 Aufbewahrung von Unterlagen
Der Vorsitzende sowie der Geschäftsführer sorgen dafür, dass alle wesentlichen Unterlagen des Vereins ordnungsgemäß geführt und aufbe-wahrt werden. 
Der Kassierer sorgt für eine ordnungsgemäße Führung und Aufbewahrung der finanzorganisatorischen insbesondere der steuerrechtlichen Buch-führungsunterlagen.
Bei einem Vorstandswechsel sind diese gesamten Unterlagen dem neuen Vorstand in gut geführter Form zu übergeben.

6. 
Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt am 31. März 2008 in Kraft. Sie kann jederzeit mit den Stimmen der Mehrheit der Vorstandsmitglieder aufgehoben oder abgeändert werden. 
Moers, den ............................
................................................


Vorsitzender

................................................


Schriftführer

